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Arbeitnehmer3 Arbeitgeber

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung nach dem 
28.04.1993

6,91% (100% 
Abfertigung)

1% 1%

3. Mindesthöhe, um Anrecht auf den Arbeitgeberbeitrag zu haben. Die Beitragszahlung zu Lasten des Mitglieds kann geändert werden
(erhöht oder verringert), indem die Änderung dem Arbeitgeber mitgeteilt wird. Es wird empfohlen, die Möglichkeit einer Einführung von
bestimmter Fristen, innerhalb derer solche Mitteilungen gemacht werden, zu überprüfen (Viele Unternehmen sehen in der Regel vor,
dass die Änderung der Beitragszahlung innerhalb 30. November beantragt wird, mit Wirkung ab dem ersten Januar des darauffolgenden
Jahres). Das Mitglied kann die Beitragszahlung zu seinen Lasten ändern, indem es zwischen den folgenden Prozentsätzen der
Entlohnung zur Berechnung der Abfertigung wählt: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

1. Das Mitglied kann die Höhe der Abfertigung, die in den Fonds eingezahlt wird, ändern. Hierbei müssen die kollektivvertraglich
vorgesehenen Prozentsätze eingehalten werden.

TELEKOMMUNIKATION

2. Ausgedrückt in Prozentsätzen der Entlohnung zur Berechnung der Abfertigung.

GAKV LOKALE RADIO- UND FERNSEHANSTALTEN (AERANTI-CORALLO)

Dem Fonds können alle Arbeitnehmer beitreten.

Die Beiträge werden 
vierteljährlich mit Beginn ab 

dem auf den Beitritt folgenden 
Monat einbezahlt.

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung vor dem 
29.04.1993

Beitrag2

1% 1%

Abfertigungsanteil1 Beginn und Häufigkeit

(Sektor Verschiedene) - Nr. 00303

6,91% (100% 
Abfertigung)

CCNL per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito
locale, nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi
operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro e non rappresentino
ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in
contemporanea (Syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva - 08.03.2017 sottoscritto da AERANTI-
CORALLO, Federazione Nazionale della Stampa Italiana
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Arbeitnehmer3 Arbeitgeber

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung nach dem 
28.04.1993

6,91% (100% 
Abfertigung)

1% 1,2%

2% (29% Abfertigung)

6,91% (100% 
Abfertigung)

1. Das Mitglied kann die Höhe der Abfertigung, die in den Fonds eingezahlt wird, ändern. Hierbei müssen die kollektivvertraglich
vorgesehenen Prozentsätze eingehalten werden.

2. Ausgedrückt in Prozentsätzen der Entlohnung zur Berechnung der Abfertigung.

3. Mindesthöhe, um Anrecht auf den Arbeitgeberbeitrag zu haben. Die Beitragszahlung zu Lasten des Mitglieds kann geändert werden
(erhöht oder verringert), indem die Änderung dem Arbeitgeber mitgeteilt wird. Es wird empfohlen, die Möglichkeit einer Einführung von
bestimmter Fristen, innerhalb derer solche Mitteilungen gemacht werden, zu überprüfen (Viele Unternehmen sehen in der Regel vor,
dass die Änderung der Beitragszahlung innerhalb 30. November beantragt wird, mit Wirkung ab dem ersten Januar des darauffolgenden
Jahres). Das Mitglied kann die Beitragszahlung zu seinen Lasten ändern, indem es zwischen den folgenden Prozentsätzen der
Entlohnung zur Berechnung der Abfertigung wählt: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Die Beiträge werden 
vierteljährlich mit Beginn ab 

dem auf den Beitritt folgenden 
Monat einbezahlt.

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung vor dem 
29.04.1993

1% 1,2%

GAKV PRIVATE RADIO- UND FERNSEHANSTALTEN
(Sektor Industrie) - Nr. 00118

Dem Fonds können alle Arbeitnehmer beitreten.

Abfertigungsanteil1
Beitrag2

Beginn und Häufigkeit

CCNL per le imprese radio televisive private - 19.12.2017 sottoscritto da Confindustria Radio Televisioni, RNA per le
radio e televisioni, ANICA, ALC-CGIL, FISTEL-CISL, UIL-COM
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Arbeitnehmer3 Arbeitgeber

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung nach dem 
28.04.1993

6,91% (100% 
Abfertigung)

1% 1,4%

1,11% (16% Abfertigung)

6,91% (100% 
Abfertigung)

Arbeitnehmer3 Arbeitgeber

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung nach dem 
28.04.1993

6,91% (100% 
Abfertigung)

0,1% 1%

1,11% (16% Abfertigung)

6,91% (100% 
Abfertigung)

4. Arbeitnehmer, welche Anrecht auf eine Welfareprämie für das Jahr 2018 von bis 120 Euro haben, können diesen Betrag
entsprechend den Bestimmungen des Abkommens vom 9. April 2018 in den Zusatzrentenfonds einzahlen. 

2. Ausgedrückt in Prozentsätzen der Entlohnung zur Berechnung der Abfertigung.

3. Mindesthöhe, um Anrecht auf den Arbeitgeberbeitrag zu haben. Die Beitragszahlung zu Lasten des Mitglieds kann geändert werden
(erhöht oder verringert), indem die Änderung dem Arbeitgeber mitgeteilt wird. Es wird empfohlen, die Möglichkeit einer Einführung von
bestimmter Fristen, innerhalb derer solche Mitteilungen gemacht werden, zu überprüfen (Viele Unternehmen sehen in der Regel vor,
dass die Änderung der Beitragszahlung innerhalb 30. November beantragt wird, mit Wirkung ab dem ersten Januar des darauffolgenden
Jahres). Das Mitglied kann die Beitragszahlung zu seinen Lasten ändern, indem es zwischen den folgenden Prozentsätzen der
Entlohnung zur Berechnung der Abfertigung wählt: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Dem Fonds können nach Beendigung der Probezeit alle Arbeitnehmer mit Berufsbild Arbeiter, in den
Zwischenkategorien eingestufter Arbeitnehmer, Angestellter oder mittlere Führungskraft beitreten, die mit
unbefristetem Vertrag oder mit Ausbildungsvertrag eingestellt wurden.

Abfertigungsanteil1
Beitrag2

Beginn und Häufigkeit

Die Beiträge werden 
vierteljährlich mit Beginn ab 

dem auf den Beitritt folgenden 
Monat einbezahlt.

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung vor dem 
29.04.1993

1% 1,4%

GAKV TELEKOMMUNIKATIONSBETRIEBE
(Sektor Industrie) - Nr. 00071

1. Das Mitglied kann die Höhe der Abfertigung, die in den Fonds eingezahlt wird, ändern. Hierbei müssen die kollektivvertraglich
vorgesehenen Prozentsätze eingehalten werden.

CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione - 09.04.2018 sottoscritto da ASSOTELECOMUNICAZIONI -
ASSTEL, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

GAKV LOKALE ZEITSCHRIFTEN
(Sektor Verschiedene) - Nr. 00436

CCNL per la regolamentazione delle prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti e dei praticanti in regime di lavoro
subordinato - 30.06.2021 sottoscritto da ANSO Associazione Nazionale della Stampa Ondine, FISC Federazione Italiana Settimanali
Cattolici e Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Dem Fonds können nach Beendigung der Probezeit alle Arbeitnehmer.

Abfertigungsanteil1
Beitrag2

Beginn und Häufigkeit

2. Ausgedrückt in Prozentsätzen der Entlohnung zur Berechnung der Abfertigung.

3. Mindesthöhe, um Anrecht auf den Arbeitgeberbeitrag zu haben. Die Beitragszahlung zu Lasten des Mitglieds kann geändert werden
(erhöht oder verringert), indem die Änderung dem Arbeitgeber mitgeteilt wird. Es wird empfohlen, die Möglichkeit einer Einführung von
bestimmter Fristen, innerhalb derer solche Mitteilungen gemacht werden, zu überprüfen (Viele Unternehmen sehen in der Regel vor,
dass die Änderung der Beitragszahlung innerhalb 30. November beantragt wird, mit Wirkung ab dem ersten Januar des darauffolgenden
Jahres). Das Mitglied kann die Beitragszahlung zu seinen Lasten ändern, indem es zwischen den folgenden Prozentsätzen der
Entlohnung zur Berechnung der Abfertigung wählt: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Die Beiträge werden 
vierteljährlich mit Beginn ab 

dem auf den Beitritt folgenden 
Monat einbezahlt.

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung vor dem 
29.04.1993

0,1% 1%

1. Das Mitglied kann die Höhe der Abfertigung, die in den Fonds eingezahlt wird, ändern. Hierbei müssen die kollektivvertraglich
vorgesehenen Prozentsätze eingehalten werden.
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